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Ermittlung des begünstigten Vermögens

Begünstigungsfähiges Vermögen

./. Verwaltungsvermögen (insbes. auch Zahlungsmittel)

Ausnahme 1: Vermögen zur Deckung von 
Altersversorgungsverpflichtungen

Ausnahme 2: Finanzmittel in Höhe der Schulden und in Höhe von 15% des 
gemeinen Wertes des Betriebsvermögens

Kürzung um verbleibende Schulden (anteilig)

Kürzung um unschädliches Verwaltungsvermögen (10% des um das 
Verwaltungsvermögen bereinigten Wertes des Betriebsvermögens)

Investitionsklausel (Erbfall)
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Von derselben 
Person innerhalb 

von 10 Jahren 
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